
Kommunale Förderbestimmungen: 

Zukunft gestalten - Lokale Ökonomie Viernheim 

Redaktionelle Änderungen bei der Anlage: 

1. Seite 20, 11.4.1. Förderausschuss, 2. Absatz, 2. Aufzählung soll wie folgt lauten: 

"1. Stadtrat der Stadt Viernheim". 

2. Seite 25, 17. Inkrafttreten, Bewilligungszeitraum, Geltungszeitraum, 1. Absatz soll 

wie folgt geändert werden: "Diese Förderbestimmungen treten am 29.06.2020 in 

Kraft und gelten bis zum 31.12.2023." 

3. Seite 19, 11.2 Antragstellung, Anlage 5 soll wie folgt geändert werden: „Anlage 5: 

Öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt (für Personengesellschaften, eingetragene 

Genossenschaften und Kapitalgesellschaften)". 

 




